
AmDrücker

Dr. Heiko Granzin

In der DJZ-Augustausgabe 
musste ich Sie auf Anwei-
sung der Redaktionslei-

tung in die Ödnis der waffen-
rechtlichen Bestimmung zur 

„Große
     Leuchten“ 

Nachtzieltechnik führen. Nun 
hat der Chef nachgelegt und 
mich gezwungen, Sie mit er-
gänzenden Erläuterungen zu 
den landesgesetzlichen Rege-
lungen endgültig ins Wachko-
ma zu schießen. 

Ganz ohne Grund quäle ich Sie 
aber nicht. Denn was die Nut-
zung von Nachtzieltechnik an-
belangt, steht die deutsche 
Kleinstaaterei Nachtjagdfreu-
den im Wege. Die teilweise Le-
galisierung von Vor- und Auf-

satzgeräten (nachfolgend nur 
„Vorsatzgeräte“ genannt) durch 
den Bundesgesetzgeber betrifft 
nämlich ausschließlich die waf-
fenrechtliche Seite. Heißt: Nur 
weil die Nutzung der Technik 
jetzt nach Waffenrecht nicht 

Nachtzieltechnik 
in den Ländern
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Noch einmal befasst sich der 
DJZ-Jurist mit diesem Thema. Vor 

allem beleuchtet er das Chaos in 
den einzelnen Bundesländern. 

mehr verboten ist, ist sie jagd-
rechtlich noch nicht erlaubt. 

Rolle rückwärts des 
Innenministeriums
Das Bundesjagdgesetz regelt in 
§ 19 Abs. 1 Nr. 5a das Verbot von 

„echten“ Nachtzielgeräten. Wer 
über meinen Artikel in der ver-
gangenen Ausgabe nicht in den 
Tiefschlaf gefallen ist, weiß be-
reits: Nachtzielgerät = aus-
schließlich zur Montage für 
Gewehr bestimmt = superböse. 

Aber – huch! Wäh-
rend ich diese Zeilen 
schreibe, leitet mir 
ein Freund aus dem 
zuständigen Minis-
terium den Referen-
tenentwurf zum neu-
en Bundesjagdgesetz zu. 
Ich halte inne, überfliege und 
erschaudere: ein überregulier-
tes Waldschutzmonster. 

Doch darüber werde ich in 
der kommenden Ausgabe ze-
tern. Heute bleiben meine reh-
braunen Lichter an der geplan-
ten Regelung zu § 19 Abs. 1 Nr. 5 
BJG kleben: „...das Verbot von 
Nachtzielgeräten ... umfasst 
nicht die Jagd auf Schwarz-
wild.“ 

Ein Knaller! Das Innenminis-
terium hatte sich anlässlich der 
Änderung des Waffenrechts 
doch gegen „echte“ Nachtziel-
geräte mit allen Kräften  
gewehrt. Kommt jetzt statt der 
„Bastellösung“ mit Vor- oder 
Aufsatzgeräten doch die jagd-
rechtliche Aufweichung für 
waffenrechtlich verbotene 
„echte“ Nachtzieltechnik? 

Ein Anruf in Berlin bringt 
(noch) keine Klärung. „Äh. Ja, 

hast Recht. Haben wir irgend-
wie nicht dran gedacht...“ (Die 
DJZ bleibt hier am Ball. Wer sich 
gerade mit dem Gedanken einer 
Neuanschaffung trägt, wartet 
klugerweise noch ein paar Wo-
chen ab. Eventuell ist die Vor-

satztechnik schon in 
Kürze eine techni-
sche und rechtshis-
torische Sackgasse.)

Nur keinen  
Missbrauch

Zu den waffenrechtlich 
für uns Jäger nunmehr erlaub-

ten Vorsatzgeräten schwieg 
sich das Bundesjagdgesetz hin-
gegen schon immer aus. Und 
was nicht verboten ist, ist er-
laubt, oder? Naja, wenn da nicht 
die Gesetzgeber der Länder 
wären. 

Das Bundesjagdgesetz gibt 
die rechtlichen Außengrenzen 
vor, innerhalb derer sich die 
Länder rechtlich bewegen kön-
nen. Und nach dem Motto „we-
niger geht immer“, hatten bis 
vor ein paar Jahren sämtliche 
Bundesländer analog zum Waf-
fenrecht die Nutzung sämtli-
cher Nachtzieltechnik (also 
auch von Vorsatzgeräten) ver-
boten. 

Zunehmende (Schwarzwild-) 
Schäden und die vor der Tür 
stehende ASP führ(t)en nach 
und nach zum Umdenken, und 
anlässlich der jüngsten Waffen-

rechtsreform kippt Bundesland 
für Bundesland das Nachtziel-
verbot. 

Doch egal, ob zögerlich oder 
forsch, was den „Schuss ins 
Dunkle“ anbelangt – an einem 

Vorsatzgeräte ermöglichen es,  
bei Dunkelheit selektiv zu jagen.  

In Zeiten der ASP eine große Hilfe. 
Missbrauch verboten
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Der Morgen dämmert. Vor einer guten 
Stunde hat der Grünrock Beute  

gemacht. Alles rechtens? Ländersache
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AmDrücker
Punkt sind sich alle Länder ei-
nig: Die Aufhebung des Nacht-
zielverbotes gilt nur für die 
Bejagung von Schwarzwild. 

Nicht alleine das Nachtjagd-
verbot nach § 19 Abs. 4 BJagdG 
gilt (eben außer für Schwarz-
wild) nach wie vor; die Nutzung 
von Nachtzieltechnik auf alles 
andere als Schweinchen garan-

tiert Ärger mit der 
Obrigkeit. 

Also – wehe, Sie 
missbrauchen die 
neu gewonnene 
Freiheit, um endlich 
dem doofen Nach-

barpächter am 1. Au-
gust kurz nach Mitter-

nacht den 16-Ender vor 
der Nase „umzupüstern“. 

Zwar würden Sie – anders als 
vor der Waffenrechtsreform – 
keine Straftat mehr begehen, 
die Sie unmittelbar den Jagd-
schein kosten würde. Doch der 
gleich doppelte Verstoß gegen 
jagdliche Verbote kann mit we-
nig Phantasie als „gröblicher 
Verstoß“ gegen jagdrechtliche 
Vorschriften betrachtet werden 
und dann durchaus nach § 17 
Abs. 4 Nr. 2, 18 BJagdG den Jagd-
schein kosten. 

Das Nutzungsverbot gilt 
auch für die Regionen, in denen 
das Nachtjagdverbot zum Zwe-
cke der Reduktion überhöhter 
Rotwildbestände zeitweise auf-
gehoben ist. Wer sich hierbei 
mit Nachtzieltechnik erwi-
schen lässt (oder 
angeschwärzt 
wird), handelt im-
mer noch ordnungs-
widrig. 

Allerdings ließe 
sich argumentieren, 
dass es gleicherma-
ßen tierschutz- wie 
weidgerechter ist, im 
Rahmen der (erlaubten) 
Nachtjagd das (erlaubte) Vor-
satzgerät (unerlaubt) zu benut-
zen, als durch das Zielfernrohr 
„mittig auf den brauen Klum-
pen“ zu schießen. 

Ländersache: „Schönes 
Durcheinander“
Je nach Bundesland ließe sich 
indes auch dieses Problem 
halbwegs legal lösen. Einige 
Länder haben von ihrer Rege-
lungskompetenz Gebrauch 
gemacht und das Nutzen von 
Leuchtmitteln erlaubt, mit de-
nen das Wild angestrahlt wird. 

Wird auf Schwarzwild ge-
weidwerkt, kann in Bayern, 
Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern zusätzlich 
zur erlaubten Jagd mit Vor-
satzgerät die (Infrarot-)Ta-
schenlampe genutzt werden.  

In Rheinland-
Pfalz und Sach-

sen dürfen Ta-
schenlampen zur 
Bejagung des 
Schwarzwildes ge-
nutzt werden, al-

lerdings keine 
Nachtzieltechnik. 
Umgekehrt halten 

es Baden-Württemberg 
und Hessen. Hier ist der Ein-
satz von Vorsatzgeräten er-
laubt, indes nicht die Nutzung 
von externen Leuchten, das 
heißt weder IR-Strahler zu-

sätzlich zum Vorsatzgerät, 
noch eine weiße oder etwa 
grüne Lampe zur normalen 
Ziel-optik. 

Die Länder Saar-
land, Sachsen-An-
halt, Rheinland-
Pfalz stehen vor 
dem Frontenwech-
sel, was bedeutet, 
dass hier gegebe-
nenfalls auf dem 
Verordnungswege 
mittelfristig mit der Er-
laubnis von Vorsatzgeräten 
gerechnet werden kann. 

Puh - schönes Durcheinan-
der! Da lobt man sich doch die 
ewigen Spielverderber. Ange-
führt von den rot-grünen so-
wie jagdfeindlichen Stadtstaa-
ten Hamburg, Berlin und Bre-
men, in denen jeder legale 
Waffen-besitzer per se im An-
fangsverdacht eines verkapp-
ten Massenmörders steht, zie-
ren sich auch die wildreichen 
Flächenstaaten NRW, Thürin-
gen, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen, die neu ge-
wonnen waffenrechtlichen 
Freiheiten auch für die jagdli-
che Praxis nutzbar zu machen. 

Erzwungene 
„Schlumpschüsse“?
Das strikte Verbot, eine Lampe 
unmittelbar auf der Waffe oder 
an/in der Zieloptik zu montie-
ren, stammt aus der Ära, als 
Nachtzieloptiken bestenfalls in 
James-Bond-Filmen eine Rolle 
spielten. Denn was der Gesetz-
geber seinerzeit eigentlich ver-
meiden wollte, war die klassi-
sche Wildererwaffe: eine klein-
kalibrige Büchse mit aufmon-
tierter Taschenlampe, mittels 
derer das Wild erst geblendet, 
dann um die Ecke und später 
heimlich in den Kofferraum 
gebracht wird. 

Ein auf der Waffe montierter 
Infrarotaufheller wird vom 
Wild allerdings überhaupt 
nicht wahrgenommen und 
wurde vom Gesetzgeber seiner-
zeit auch nicht vorweggedacht. 
Das fortbestehende Verbot hin-
dert die deutsche Jägerschaft 
heutzutage lediglich daran, die 
erlaubte Nachtzieltechnik sinn-

voll und tierschutz-
gerecht einzuset-
zen. 

Die bauartbe-
dingte Kopf- oder 
Hecklastigkeit und 
das steigende Ge-

wicht von Gewehren 
mit Vor- oder Aufsatz-

gerät führten – insbesonde-
re noch mit Schalldämpfer 
ausgerüstet – von sich aus zu 
einer Erschwernis des sicheren 
Schusses. 

Dass „Schlumpschüsse“ be-
günstigt werden, wenn zusätz-
lich noch eine Hand nicht am 
Gewehr bleibt, sondern die ex-
terne Lampe halten und richten 
soll, ist sicher keine gewagte 
These. 

Zweifelhaft ist, ob Änderung 
in Sicht ist. Es macht nicht den 
Eindruck, als ob die „großen 
Leuchten“ in Berlin oder den 
Landesparlamenten verstan-
den hätten, was sie da bisher so 
zusammengestümpert haben. 
Aufwachen!
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